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 Hausordnung    
 

Liebe Patientinnen und Patienten, 
 
aus Sicherheitsgründen und um Ihren Genesungsprozess zu unterstützten, bitten wir Sie, unsere 
Hausordnung aufmerksam zu lesen und zu beachten. 
 
Alkohol 
Der Verzehr von alkoholhaltigen Getränken ist während Ihres Klinikaufenthaltes, im gesamten 
Klinikgebäude, absolut untersagt. Wenn Sie eine Suchtkrankheit haben, sind Suchtmittel generell untersagt. 
 
Ausgangszeiten 
Ganzjährig: bis 23:30 Uhr    
 
Brandschutz 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Regeln des Brandschutzes. Offenes Licht, wie Kerzen oder 
Räucherstäbchen dürfen nicht im Gebäude benutzt werden. 
  
Elektrische Geräte 
Elektrische Wärmegeräte wie Wasserkocher, Kaffeemaschinen, Heizkissen oder Heizdecken dürfen aus 
Brandschutzgründen nicht verwendet werden. Weitere elektrische Geräte wie Radiowecker, Laptop, Handy, 
Fön o.ä. müssen den technischen Sicherheitsbestimmungen entsprechen. 
Für Schäden, die durch die Verwendung der Geräte entstehen haftet der Anwender(Patient). 
 
Fotografieren 
Das Fotografieren von Mitpatienten/Innen und Personal ist, ohne deren ausdrückliches Einverständnis, aus 
Datenschutzgründen nicht gestattet. 
 
Haustiere 
Aus hygienischen Gründen ist es nicht erlaubt, Haustiere mit in die Klinik zubringen. 
 
Rauchen 
Auf dem gesamten Klinikgelände, sowie Im Klinikgebäude ist das Rauchen strengstens untersagt. 
Rauchen Sie keinesfalls in Ihrem Zimmer oder auf dem Balkon. 
Für Raucherinnen und Raucher steht an ausgewiesener Stellen im Außenbereich der Klinik ein 
Raucherplatz (Außenbereich in Richtung Therme) zur Verfügung. Bitte halten Sie diesen sauber. 
 
Ruhezeiten 
Aus Rücksicht auf Ihre Mitpatientinnen und Mitpatienten und in Ihrem eigenen Interesse, bitten wir Sie um 
ein ruhiges Verhalten, insbesondere nach 22:00 Uhr. 
 
Sauberkeit 
Wir bemühen uns täglich, Ihnen ein angenehmes Erscheinungsbild der Klinik zu präsentieren. 
Bitte unterstützen Sie uns dabei und halten Sie in Ihrem Zimmer, im gesamten Klinikgebäude sowie auf 
dem Klinikgelände Ordnung und achten auf Sauberkeit.  
 
Vorsätzliche oder grob fahrlässige Beschädigung 
Bei mutwilligen oder grob fahrlässigen Beschädigungen behalten wir uns vor, Schadensersatz zu 
verlangen. 
 
Werbung 
Wir bitten um Verständnis, dass Sie in unserer Klinik kein Werbematerial, ohne die vorherige Zustimmung 
durch die Klinikleitung, auslegen oder verbreiten dürfen. 
 
Wertsachen 
Bitte bringen Sie keine Wertgegenstände mit in die Klinik, wir können dafür keine Haftung übernehmen. 
 

 
Diese Hausordnung gilt bis auf Widerruf für die Celenus Fachklinik Schweizerwiese Bad Herrenalb. Grobe 
Verstöße können zum Abbruch der Rehabilitation führen. Gegen Besucher kann, bei Verstoß, ein 
Hausverbot erteilt werden. 
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Klinikdirektor      Chefarzt     


